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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1981 Ausgegeben am 25. November 23. Stück 

2:9. Gesetz: BesoJdungsordnung l %7; Änderung (20, Novelle· zur Besoldungsordnung 1 %7). 

29. 
Gesetz vom 21. September 1981, mit dem die 
Besoldungsordnung 1967 gelindert wird 

(20. l"ovelle zur Besoldungsordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Die Besoldungsordnung 1967, LGBI. für Wien 
Nr. 18/1967, in der Fassung der Landesgesetze 
LGBI. für Wien Nr. 30/1967, 34/1967, 26/1968, 
45/1969, 15/1971, 4/1972, 10/1972, 6/1973, 
18/1974, 55/1974, 24/1976, 9/1977, 28/1977, 
7/1978, 26/1978, 6/1979, 13/1980, 30/1980 und 
7/1981 wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 6 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

„(6) Der Anspruch auf den Monatsbezug ent
fallt auf die Dauer des Prilsenzdienstes nach dem 
Wehrgesetz 1978, BGB!. Nr. 150, oder des Zivil
dienstes nach dem Zivildienstgesetz, BGB!. 
Nr. 187/1974, sofern nicht das Landesgesetz LGBI. 
für Wien Nr. 24/1977 anzuwenden ist." 

2. § 6 a Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

„b) für die Zeit eines Karenzurlaubes nach § 15 
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGB!. 
Nr. 221." 

3. Der letzte Satz des § 7 Abs. 1 hat zu lauten: 

Die Auszahlung und die Ausfolgung der 
Ab;echnungsbelege können im Wege eines Kredit
institutes erfolgen." 

4. Der letzte Satz des § 10 Abs. 1 hat zu entfal
len. 

5. § 12 Abs. 1 bis 4 hat zu lauten: 

„(1) Der Gehalt wird im Schema l . durch die 
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehalts
stufe, im Schema II durch die Dienstklasse und in 
ihr durch die Gehaltsstufe, in der Dienstklasse III 
überdies durch die Verwendungsgruppe, im 
Schema II L durch die Verwendungsgruppe und in 
1 hr durch die Gehaltsstufe bestimmt. 

"/ (2) Die Gehaltsansätze sind in der Anlage 2 fest-
2 gesetzt. 
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(3) Es kommen in Betracht für Beamte des Sche
mas II 
der Verwendungsgruppe A - die Dienstklassen III 
bis IX, 
der Verwendungsgruppe B - die Dienstklassen llI 
bis VII, 
der Verwendungsgruppe C - die Dienstklassen III 
bis V, 
der Verwendungsgruppen D und E - die Dienst
klasse III. 

Der Beamte ist bei seiner Anstellung in die 
Dienstklasse III einzureihen. Wenn es jedoch 
besondere dienstliche Rücksichten geboten erschei
nen lassen~ kann der Beamte bei der AnsteHung 
unmittelbar in eine höhere filr seine Verwendungs
gruppe vorgesehene Dienstklasse eingereiht wer
den; dabei ist auf die bisherige Berufslaufbahn und 
auf die künftige Verwendung des Beamten Bedacht 
zu nehmen, 

(4) Der Gehalt beginnt im Schema l und im 
Schema II L mit der Gehaltsstufe 1. Im Schema II 
beginnt der Gehalt, soweit im folgenden nicht 
anderes bestimmt ist, mit der Gehaltsstufe l, In der 
Dienstklasse IV beginnt der Gehalt in der V erwen
dungsgruppe C mit der Gehaltsstufe 3, in der Ve.r
wendungsgruppe B mit der GehaltSstufe 4 und m 
der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 5. 
In der Dienstklasse V beginnt der Gehalt in den 
Verwendungsgruppen C und B mit der Gehalts
stufe 2 und in der Verwendungsgruppe A mit der 
Gehaltsstufe 3. In der Dienstklasse VI beginnt der 
Gehalt in der Verwendungsgruppe A mit der 
Gehaltsstufe 2. Wenn es besondere dienstliche 
Rücksichten geboten erscheinen lassen; kann dem 
Beamten bei der Anstellung unmittelbar eine 
höhere Gehaltsstufe zuerkannt werden; Abs. 3 letz
ter Halbsatz ist auch in diesen Fällen anzuwen
den." 

6. § 13 hat zu lauten: 

„§ 13. (!) Dem Beamten des Schemas l, der sich 
mindestens zwei Jahre in der höchsten Gehaltsstufe 
einer Verwendungsgruppe befindet, gebührt eine 
ruhegenußfähige DienstalterSzulage. Die Dienstal
terszulage beträgt das Einfache des Differenzbetra
ges zwischen den Gehaltsansätzen d~r höchsten 
Gehaltsstufe und der nächstniedrigen Gehaltsstufe 












































